
Bildungsdirektion für Steiermark

Körblergasse 23, 8011 Graz
Einreichung über Schooloffice (ISO.web) 

Meldung einer Mitverwendung an einer Pädagogischen Hochschule
	Nach- und Vorname, 
Amts-/Berufstitel:
	[bookmark: _GoBack]     

	Schule:
	     
	Personalzahl:
	     

	Versicherungsnummer: 
	     
	Datum des Ansuchens:
	     



Sehr geehrte Damen und Herren!

Gemäß § 22 Abs. 1 LDG 1984 ersuche ich um Mitverwendung1 an der Pädagogischen Hochschule Steiermark. 
Geplantes Beschäftigungsausmaß an der PH bzw. einer der eingegliederten Praxisschulen:

	Tätigkeit
	Dauer der Mitverwendung6
	Jahresstunden
	Prozente
	Wstd./Wert7
	wUv5

	Lehre an PH2
	     
	     
	     
	     
	     

	Bildungsmanagement an PH3
	     
	     
	     
	     
	

	Unterricht an der Praxisschule der PH4
	     
	     
	     
	     
	


                      
                                                                                                                                                                                                                   
Die Einverständniserklärung der Schulleitung sowie des zuständigen Schulqualitätsmanagement wurde per Mail am 00.00.2026 unter Einhaltung einer 14-tägigen Rückmeldefrist eingeholt und gilt somit als gegeben. 
Damit wurde auch die Einhaltung folgender Parameter bestätigt:
Die Lehrperson
· verfügt über einen unbefristeten I-L-Vertrag.
· erbringt mehr als 50 % ihres Vollbeschäftigungsausmaßes an der Schule.
· überschreitet insgesamt (Unterricht an der Stammschule + Mitverwendung an der PHSt) nicht das max. Beschäftigungsausmaß von 25 Wstd.,
· erfüllt zumindest einen Teil der Mitverwendung im Rahmen der Unterrichtsverpflichtung, d.h. hat ihre max. Unterrichtsverpflichtung an der Schule reduziert

Mit freundlichen Grüßen

	Für die Pädagogische Hochschule Steiermark8:

                                  Musterrektor eh.
	                                      Die Lehrperson:                                               

Johannes Musterlehrer eh.                                                                                                                                                                              

	(Unterschrift)
	(Unterschrift)




1  Eine Mitverwendung darf höchstens im Ausmaß von 50% einer Vollbeschäftigung erfolgen 
2  32 Lehrveranstaltungsstunden (Lehre) ergeben 5% einer Vollbeschäftigung [= (5:32) x Jahresstunden der Mitverwendung]
3  80 Arbeitsstunden (Bildungsmanagement) ergeben 5% einer Vollbeschäftigung [= (5:80) x Jahresstunden der Mitverwendung]
4  Angabe in Werteinheiten nach dem Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz 1965; LVG III (1 Wstd. = 1,050);
   Prozente: 100:20x Unterrichtsstunden an Praxisschule (zB.: [100:20]x2= 10)
5 wöchentliche Unterrichtsverpflichtung (= wUv) – Stundenwerte in Prozentsätzen: zB HL mit 19 Wstd.: (100:21)x19=90,476 = 90,48
   im Regelfall: VL, SL, L.f.WE – 22 Wstd.; HL, Lehrer der PTS – 21 Wstd.; Leiter – 20 Wstd.
6 bei 2 und 3: Schuljahr (01.09. – 31.08.), Wintersemester (01.09. – Ende Februar), Sommersemester (01.03. – 31.08.)                                                         
7  zu 2 und 3: (wUv:100) x % Mitverwendung = Wochenstunden; zB: (21:100)x7,50=1,575 = 1,58
          Das Ergebnis aus einer Grundrechnungsart ist auf zwei Dezimalstellen zu runden (wenn die 3. Dezimalstelle 5 oder höher ist, so 
          ist die 2. Dezimalstelle um 1 zu erhöhen, zB: 0,545 = 0,55; wenn die 3. Dezimalstelle 4 oder niedriger ist, so ist diese wegzulassen,
          zB: 1,673 = 1,67)
8 Namen der PH bitte ergänzen                                                                                                                                                                                                
BDfStmk – APS, Juni 2026
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